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Essensangebot an der Oskar-Schwenk-Schule und den städtischen 
Kindergärten  
- Neufestlegung der Essenspreise 
 
Anlagen 

Schreiben Stollsteimer 28.03.2023 
 
 
I. Beschlussvorschlag 

1. Die Essenspreise in der Schule und den Kindergärten werden ab 01.06.2023 wie folgt 
festgesetzt: 

a. Oskar-Schwenk-Schule  Schüleressen 5,70 € (bislang 5,10 €) 
b. Städtische Tageseinrichtungen Ü-3-Kinder  4,60 € (bislang 4,10 €) 
c. Städtische Tageseinrichtungen U-3-Kinder  4,40 € (bislang 3,90 €) 

2. Im Rahmen der Ganztagsbetreuung im Kindergarten / Kleinkindbereich wird nach der 
Kindergartengebührensatzung für das separat zu buchende Mittagessen weiterhin eine    
50%ige Ermäßigung der Essenspreise gewährt. 

 
 
II. Vorberatung 

  =  ohne Vorberatung 

 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 
 
  Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

  Mehraufwand aufgrund der Preiserhöhung pro Monat insgesamt ca. 1.400 €  

 
 
IV. Sachverhalt 

Seit Januar 2018 erfolgt die Lieferung des Mittagessens für die Schule und die Kindergärten durch 
die Firma Stollsteimer GmbH aus Stuttgart. Die Essenspreise wurden zuletzt vom Gemeinderat zum 
01.06.2022 auf 5,10 € in der Schule sowie auf 4,10 € / 3,90 € in den städtischen Kindergärten  

 
 
V. Neufestlegung der Essenspreise 

Die von der Firma Stollsteimer berechneten Essenspreise werden lt. dem beiliegenden Schreiben 
vom 28.03.2023 nach einem Jahr zum 01.05.2023 zwischen 0,49 € und 0,55 € brutto je Essen erhöht. 
Als Gründe für die Preiserhöhung nennt der Caterer die steigende Inflation, die stark erhöhten 
Energiekosten und die damit verbundenen stark gestiegenen Lebensmittelpreise. 

In der Oskar-Schwenk-Schule wird zusätzlich abwechselnde Saftschorle sowie das ganze Jahr über 
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kostenlos Sprudelwasser angeboten. Aus dem Speiseplan werden in der Schule von der 
Ganztagsschulleitung jeweils zwei Menüs gebucht, die pro Tag zur Auswahl stehen. Im 
Kindergartenbereich wird jeweils nur ein ausgewähltes Menü angeboten. 

Der städtische Aufwand für die Essensausgabe steigt durch die Erhöhung des Mindestlohnes auf 
12,00 € ebenfalls an. 

A) Oskar-Schwenk-Schule 

Die Kalkulation des kostendeckenden Verkaufspreises für das Mittagstischangebot an der 
Oskar-Schwenk-Schule wird wie folgt aktualisiert: 

1. Lieferpreis ab 01.05.2023        4,87 € 
2. Getränk (Saftschorle)         0,20 € 
3. Essensausgabe – Jahresaufwand ca. 35.000 € : 15.200 Essen =   2,30 € 
4. Bestell- und Abrechnungsprogramm MensaMax pro Buchung:   0,04 € 
5. Verwaltungskostenpauschale         0,10 € 
Ergibt einen kostendeckenden Verkaufspreis von     7,51 € 

Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Essenspreiserhöhung von 0,55 € pro Essen aufgerundet 
weiterzugeben und die Verkaufspreise zum 01.06.2023 auf 5,70 € (statt bislang 5,10 €) zu 
erhöhen. 

B) Städtische Kindergärten 

Die Kalkulation des kostendeckenden Verkaufspreises für das Mittagstischangebot an der 
Oskar-Schwenk-Schule wird wie folgt aktualisiert: 

Ü3-Bereich 

1. Lieferpreis ab 01.05.2023        4,61 € 
2. Essensausgabe – Jahresaufwand ca. 41.100 € : 15.330 Essen =   2,68 € 
3. Bestell- und Abrechnungsprogramm MensaMax pro Buchung:   0,04 € 
4. Verwaltungskostenpauschale        0,10 € 
Ergibt einen kostendeckenden Verkaufspreis von     7,43 € 

Im U3 Bereich liegt der Lieferpreis bei 4,37 € und somit 0,24 € niedriger als im Ü3-Bereich. 

Es wird vorgeschlagen, bei der Festlegung der Essenspreise in den Kindertagesstätten nur die 
tatsächlichen Einkaufspreise an die Eltern weiterzugeben. Dadurch erhöhen sich die 
Essenspreise im Ü3-Bereisch von bislang 4,10 € auf 4,60 € pro Essen sowie im U3-Bereisch 
von bislang 3,90 € pro Essen auf 4,40 € pro Essen. 

 
 
VI. Weitere Vorgehensweise 

Die vom Gemeinderat beschlossenen neuen Verkaufspreise werden programmtechnisch in das 
MensaMax-Programm aufgenommen, es erfolgt zeitnah eine entsprechende Information für die 
Eltern.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
gez. Lutz 
Bürgermeister 
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